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§ 1 Allgemeines / Geltungsbereich 
(1) Unsere Verkaufsbedingungen 
gelten ausschließlich; entgegenste-
hende oder von unseren Verkaufsbe-
dingungen abweichende Bedingungen 
des Kunden erkennen wir nicht an, es 
sei denn wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere Verkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Kunden die Liefe-
rung an den Kunden vorbehaltlos 
ausführen. 
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen 
uns und dem Kunden zwecks Ausfüh-
rung dieses Vertrages getroffen wer-
den sind in diesem Vertrag, ggf. in 
schriftlichen Nebenabreden hierzu, 
niedergelegt. 
§ 2 
(1) Die Vertragsgrundlage zwischen 
den Kunden und uns bezieht sich 
neben den allgemeinen Bedingungen, 
insbesondere was die Beschaffenheit 
des Werkes angeht, auf dies Spezifi-
kationen bzw. auf unser Angebot bzw. 
unsere Auftragsbestätigung. Darüber 
hinausgehende Zusagen, Garantien, 
etc. werden nicht gemacht. 
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, 
Kalkulationen und sonstigen Unterla-
gen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Dies gilt auch für 
solche schriftlichen Unterlagen, die 
als vertraulich bezeichnet sind. Vor 
ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der 
Kunde unserer ausdrücklichen schrift-
lichen Zustimmung. 
§ 3 Preise / Zahlungsbedingungen 
(1) Sofern sich aus unserer Auftrags-
bestätigung nichts anderes ergibt 
gelten unsere Preise „ab Werk“, aus-
schließlich Verpackung, diese wird 
gesondert in Rechnung gestellt. 
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist 
nicht in unseren Preisen eingeschlos-
sen. Sie wird in gesetzlicher Höhe am 
Tag der Rechnungsstellung in der 
Rechnung gesondert ausgewiesen 
(3) Sofern sich aus der Auftragsbes-
tätigung nichts anderes ergibt, ist der 
Kaufpreis netto (ohne Abzug) inner-
halb von 30 Tagen ab Rechnungsda-
tum zur Zahlung fällig. Es gelten die 
gesetzlichen Regelungen betreffend 
die Folgen des Zahlungsverzuges. 
(4) Aufrechnungsrechte stehen dem 
Kunden nur zu, wenn seine Gegenan-
sprüche rechtskräftig festgestellt, 
unbestritten oder von uns anerkannt 
sind. Außerdem ist er zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechtes inso-
weit befugt, als sein Gegenanspruch 
auf dem gleichen Rechtsverhältnis 
beruht. § 4 Verschwiegenheitsver-
pflichtung. 
§ 4 Lieferzeit 
(1) Sofern nicht ausdrücklich hierzu 
etwas in der Auftragsbestätigung oder 

unserem Angebot aufgeführt ist, setzt 
die von uns angegebene Lieferzeit die 
Abklärung aller technischen Anforde-
rungen an den Liefergegenstand 
voraus. 
(2) Die Einhaltung unserer Lieferver-
pflichtung setzt weiter die rechtzeitige 
und ordnungsmäßige Erfüllung der 
Verpflichtung des Kunden voraus. Die 
Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten. 
§ 5 Gefahrenübergang 
Sofern sich aus der Auftragsbestäti-
gung nichts anderes ergibt ist Liefe-
rung ab Werk vereinbart. Sofern ein 
Werk insoweit zu liefern ist, als Instal-
lations- oder Einweisungsarbeiten / 
Leistungen geschuldet werden, ist 
Gefahrenübergang mit Abnahme bzw. 
zu dem Zeitpunkt, an welchem das 
Werk dem Kunden abnahmefähig zur 
Verfügung steht. 
§ 6 Mängelhaftung 
(1) Mängelansprüche des Kunden 
setzen voraus, dass dieser seinen 
nach § 377 HGB geschuldeten Unter-
suchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
(2) Wir leisten für nachgewiesene 
Mängel der Ware zunächst nach un-
serer Wahl Gewähr durch Nachbesse-
rung oder Neuherstellung/ Reparatur. 
(3) Die Gewährleistungsfrist beträgt 
ein Jahr ab Gefahrenübergang / Ab-
nahme. 
(4) Schlägt die Nacherfüllung bezüg-
lich ein und desselben Mangels 
zweimal fehl, so ist der Kunde nach 
seiner Wahl berechtig Rücktritt oder 
Minderung zu verlangen. 
(5) Bei einer nur geringfügigen Ver-
tragswidrigkeit, insbesondere bei nur 
geringfügigen Mängeln, steht dem 
Kunden kein Rücktrittsrecht zu. 
(6) Sofern wir die in einem Mangel 
liegende Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten haben, ist der Auftraggeber 
nicht zum Rücktritt vom Vertrag be-
rechtigt. 
(7) Wir haften nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern der Kunde 
Schadenersatzansprüche geltend 
macht, die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit einschließlich von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
unserer Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen beruhen. Soweit uns keine 
vorsätzliche Vertragsverletzung ange-
lastet wird, ist die Schadenersatzhaf-
tung auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 
(8) Wir haften nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern wir schuldhaft 
eine wesentliche Vertragspflicht ver-
letzen. In diesem Fall ist aber die 
Schadenersatzhaftung auf den vor-
hersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden begrenzt. 

(9) Soweit dem Kunden ein Anspruch 
auf Ersatz des Schadens statt der 
Leistung zusteht, ist unsere Haftung 
auch im vorbezeichneten Rahmen auf 
Ersatz des vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schadens 
begrenzt. 
§ 7 Gesamthaftung 
(1) Eine weitergehende Haftung auf 
Schadenersatz als in § 6 ist – ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des 
geltend gemachten Anspruchs – aus-
geschlossen. Dies gilt insbesondere 
für Schadenersatzansprüche aus 
Verschulden bei Vertragsabschluss, 
wegen sonstiger Pflichtverletzungen 
oder wegen deliktischer Ansprüche 
auf Ersatz von Sachschäden gemäß 
§ 823 BGB. 
(2) Die Begrenzung nach Abs. 1 gilt 
auch soweit der Kunde an Stelle 
eines Anspruches auf Ersatz des 
Schadens, statt der Leistung Ersatz 
nutzloser Aufwendungen verlangt. 
(3) Die vorstehenden Haftungsbe-
schränkungen betreffen nicht Ansprü-
che bezüglich dem uns zurechenba-
ren Körper- und Gesundheitsschäden 
oder bei uns zurechenbarem Verlust 
des Lebens des Kunden. 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns das Eigentum an 
der Kaufsache / an dem Werkgegens-
tand bis zum Eingang aller Zahlungen 
aus diesem Vertrag vor. 
§ 9 Gerichtsstand / Erfüllungsort 
(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, 
ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; 
wir sind jedoch berechtigt den Kun-
den auch an seinem Wohnsitzgericht 
zu verklagen. 
(2) Es gilt das nationale Recht der 
Bundesrepublik Deutschland; die 
Geltung des UN-Kaufrechtes ist aus-
geschlossen. 
(3) Sofern sich aus der Auftragsbes-
tätigung nichts anderes ergibt ist 
unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
§ 10 Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen des 
Vertrages mit dem Kunden, ein-
schließlich dieser allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, ganz oder teil-
weise unwirksam sein oder werden, 
so wird hierdurch die Wirksamkeit und 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. Die ganz oder teilweise 
unwirksame Regelung soll durch eine 
Regelung ersetzt werden, deren wirt-
schaftlicher Erfolg dem der unwirk-
samen Regelung möglichst nahe 
kommt. 


